
 

 
 
 
Servicezeiten: 
montags bis freitags 08.30 Uhr -12.00 Uhr 
und donnerstags 14.00 Uhr -17.00 Uhr 
und nach Vereinbarung  

 
 
 
E-Mail: 
stadt@visselhoevede.de 
Homepage: 
www.visselhoevede.de 

 
 
 
Bankverbindungen: 
Sparkasse Rotenburg Osterholz 
IBAN: DE95 2415 1235 0026 2003 45 BIC: BRLADE21ROB 
Volksbank Lüneburger Heide eG 
IBAN: DE35 2406 0300 8220  6660 00 BIC: GENODEF1NBU 

 

  

 

 

Stadt Visselhövede 
Der Bürgermeister 

 

   
   

 Rathaus: 
Marktplatz 2, 27374 Visselhövede 
Telefonzentrale: 04262 / 301-0    Fax 301 106 
 

Bauamt 
 

Auskunft erteilt: Frau Arps 

E-Mail: stadt.arps@visselhoevede.de 

Zimmer Nr.: DG 22  

Durchwahl: (0 42 62) 301 - 135 

Fax: (0 42 62) 301 - 145 

Stadt Visselhövede, Postfach 2 20, 27368 Visselhövede 

 
 
Landkreis Rotenburg 
Amt für Bauaufsicht und Hochbau 
Kreishaus 
27356 Rotenburg 

 

 
Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Mein Zeichen Datum 

              621-53 ar 30.04.2019 
 
 
Befreiungsantrag für das Grundstück Eschenweg 10 in Visselhövede 
Antragsteller: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Baugrenze wurde seinerzeit im Bebauungsplan Nr. 40 „Auf der Loge - Nord“ festgesetzt, da sich 
eine 110 kV-Leitung westlich des Baugebietes befindet. Die Vorschriften sind zwischenzeitlich 
verändert worden. Hierauf sollte der Antragsteller hingewiesen werden. Ich stimme der Befreiung nur 
zu, wenn folgendes eingehalten wird: 
 

Beim Betrieb von Hochspannungsanlagen entstehen elektrische und magnetische Felder.  
Die Grenzwerte der Hochspannungsanlagen werden nach 
Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV Ausgabe 08/2013) eingehalten.  
Sollte das geplante Vorhaben Einfluss auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte 
haben, sind die dadurch entstehenden Kosten, z. B. durch betriebliche Anpassung bis hin 
zur Ertüchtigung der Leitung der Avacon, vom Verursacher, also dem Bauherrn, zu 
tragen.  
Der Einwirkungsbereich zur Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen Anlagen mit 
einer Spannung von 110 kV ist seit dem 04.03.2016 rechtsverbindlich und umfasst einen 
Radius bis 200,0 m um elektrische Anlagen. 

 
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist dem Landkreis Rotenburg vom Antragsteller auf 
seine Kosten ein Nachweis zu erbringen, dass die Grenzwerte nach der 26. BImSchV 
eingehalten werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
Köhnken 
 
 
Anlagen 
 


